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Ergebnis des Mitwirkungsverbotes gem. § 31 GO NW (i.d.F.d.B. vom 14.07.1994) 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Kamen beschließt nach Prüfung und Abwägung gem. § 3 (2) BauGB in der 
derzeit gültigen Fassung: 
 
1. die Aufhebung eines Teils des Geltungsbereiches des rechtskräftigen Bebauungsplanes 

Nr. 1 Ka – Sk gem. § 2 Abs. 1 i. V. m. Abs. 4 BauGB, 
 
2. über die im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und der öffentlichen 

Auslegung geäußerten Anregungen und Bedenken entsprechend der beigefügten Stel-
lungnahme der Verwaltung; 

 
3. den Bebauungsplan Nr. 5 Ka – Sk „Auf den Kämpen“ für den Bereich südlich der bebau-

ten Grundstücke an der Südkamener Straße, westlich der Bebauung an der  
„Lütge Heide“, nördlich der Bebauung der Straße „Auf den Kämpen“ und östlich des Wirt-
schaftsweges „Auf den Kämpen“ im Stadtteil Südkamen gem. § 10 BauGB (Baugesetz-
buch in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. 08. 1997, BGBl. I,  
S. 2141) als Satzung. 
 
Die Grenzen des räumlichen Geltungsbereiches der Aufhebung und der Neuaufstellung 
sind in dem beiliegenden Plan ersichtlich. 

 
 
 
 
 

Der Bürgermeister
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Sachverhalt und Begründung (einschl. finanzielle Möglichkeit der Verwirklichung): 
 
Um die anhaltende Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken für die Eigentumsbildung in der 
Stadt Kamen zu befriedigen, hat der Haupt- und Finanzausschuss am 03. 12. 1998 be-
schlossen, den o.a. Bebauungsplan aufzustellen. Dieser Beschluss wurde im amtlichen Be-
kanntmachungsblatt der Stadt Kamen am 07. 02. 2001 öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die Bürgerinnen und Bürger sind gem. § 3 (1) BauGB am 13. 12. 1999 über die allgemeinen 
Ziele und Zwecke der Planung sowie der in diesem Zusammenhang zu berücksichtigenden 
Rahmenbedingungen und Auswirkungen in Kenntnis gesetzt worden.  
 
Die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB und der Nachbarge-
meinden gem. § 2 (2) BauGB hat in der Zeit vom 17. 04. 2001 bis 18. 05. 2001 stattgefun-
den.  
 
Am 01. 10. 2001 wurde im Amtsblatt 14/2001 der Stadt Kamen die öffentliche Auslegung des 
Planentwurfs ortsüblich bekannt gemacht. Die öffentliche Auslegung wurde gem. § 3 (2) 
BauGB in der Zeit vom 10. 10. 2001 bis 12. 11. 2001 durchgeführt. 
 
Die vorgebrachten Bedenken und Anregungen müssen untereinander sowie gegeneinander 
abgewogen werden. Die Stellungnahmen der Verwaltung zu den Bedenken und Anregungen 
sowie jeweils ein Abwägungsvorschlag sind dieser Beschlussvorlage beigefügt.  
 
 
Der o. a. Planbereich wird z.Z. landwirtschaftlich genutzt. Im Hinblick auf die benachbarte 
Bebauung in den Bebauungsplänen Nr. 1, 3 4 und 6 Ka-Sk wird durch den künftigen Bebau-
ungsplan eine planerisch sinnvolle Arrondierung des gegebenen Siedlungsbereiches er-
reicht. 
 
Im Gebietsentwicklungsplan für den Regionalbezirk Arnsberg –Teilabschnitt Dortmund / Un-
na / Hamm – ist die Fläche als Wohnsiedlungsbereich ausgewiesen. 
 
Im rechtskräftigen Landschaftsplan Nr. 4 des Kreises Unna Raum Kamen – Bönen ist für die 
betreffende Fläche das Entwicklungsziel „Temporäre Erhaltung der gegenwärtigen Land-
schaftsstruktur bis zur Realisierung der landesplanerisch festgelegten, siedlungsräumlichen 
Nutzung“ festgesetzt. 
 
Im wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Kamen ist der Bereich als „Wohnbaufläche“ 
dargestellt. 
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